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MD-2230-2/87 

Gesetzliche Maßnahmen 
zur Realisierung des 
Sparkataloges der Bun­
desregierung vom 
8. September 1987; 
Begutachtungsverfahren; 
Stellungnahme 

An das 

Präsidium des Nationalrates 

~JSN-lO/Hc 
AMT DER 

WIENER LANDESREGIERUNG 

V 
Wien. 6. Oktober 1987 

Datum: 8. OKT. 1987 

Das Amt der Wiener Landesregierung beehrt sieh. in der Beilage 

25 AUSfertigungen seiner Stellungnahme zu dem im Betreff ge­

nannten Gesetzentwurf zu übermitteln. 

Beilage 
(25-fach) 

AD 11 05 B - 3 - 871 - 131650 - 20 0 0 0 0 0 0 

Für den La esamtsdirektor: 

Dr. Peischl 
Magistratsvizedirektor 
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MO-2230-2/87 

Ge.etzliche Maßnahmen 
zur Realisierung des 
Sparkataloges der Bun­
d •• regierung vom 
8. September 1987; 
Begutachtungsverfahren; 
Stellungnahme 

zu GZ 61 2102/24-11/11/87 

An das 

Bundesministerium fOr Finanzen 

AMT DER 
WIENER LANDESREGIERUNG 

g 
Wien, 6. Oktober 1987 

Das Amt der Wiener Landesregierung beehrt sich. zu dem mit 

Schreiben vom 25. September 1987 übermittelten Entwurf eines 

Bundesgesetzes. mit dem das Finanzausgleichsgesetz 1985. das 

Katastrophenfondsgesetz 1986. das Rückzahlungsbegünstigungs­

gesetz 1987. das Umwelt- und Wasserwirtschaftsfondsgesetz. 

das Wohnbauf6rderungsgesetz 1984. das Wohnhaussanierungsge­

setz sowie das Kapitalversicherungs-F6rderungsgesetz gelndert 

werden und das Bundesgesetz vom 24. November 1972. BGBI.Nr. 

443/1972. über die Zuweisung von Anteilen an der Einkommen­

steuer und K6rperschaftsteuer für Zwecke der Wohnbauf6rderung 

und des Familienlastenausgleiches aufgehoben wird. wie folgt 

Stellung zu nehmen: 

1. Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 1985 (I. Abschnitt) 

zu Art. 1 Z 6 (I 22a): 

Nach dem Protokoll über das Verhandlungsergebnis vom 21. Sep­

tember 1987 sollen die Wohnbauforschungsmittel ab 1. Jlnner 

AC 1105 A - 70 - 8512 - 133470 - 20 000000 
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1988 der Wohnbauf6rderung zuflle8en. und zwar zur Glnze. Dle 

1 •• 22a Abi. genannten Prozentsitze gehen dagegen von elner 

1011gen Kürzung auch dle.er Mlttel aus. Statt -9.223 v.H.­

.ü8te e. daher -9.229 v.H.- lauten •• tatt -80.55 v.H.- richtig 

-80.6 v.H.-. 

Nach Abs. 4 sind schon die Mittel des 4. Quartals 1987. die 

den Lindern 1. JAnner 1988 zu leisten sind. um 10 v.H. zu 

kOrzen. Die. entspricht nicht dem Sinn der Vereinbarung. 

da nach dieser die Leistungen des 8undes gemA8 § 8 Abi. 

WFG 1984 ab ,. JAnner 1988 reduziert werden und sich diese 

Leistungen am Aufkommen orientieren. Oie sich aus dem Auf­

kommen im 4. Quartal 1987 ergebenden Mittel stehen daher 

den LAndern noch ungekürzt zu. unabhAngig davon. da8 § 9 

die Abfuhr an die Länder in dem dem Quartalsende folgenden 

Monat vorsieht. 

Abs. 4 mü8te daher im Slnne des § 9 Abs. 3 WFG 1984 lauten. 

da8 die Bundesmittel aus dem 4. Quartal 1987 im JAnner 1988 

auf die von den LAndern dem Bundesministerium für Finanzen 

bekannt zugebenden gesonderten Konten in voller Höhe abzuführen 

sind. Im Abs. 5 wAre die Verweisung auf den § 9 Abs. 3 WFG 

19B4 zu streichen oder entsprechend zu modifizieren. 

zu Art. 11: 

Nach dem vorliegenden Entwurf tritt der § 22a FAG 1985. der 

künftig die Grundlage für die Errechnung und Zuteilung der 

Wohnbauf6rderungsmittel bilden soll. mit Ablauf des 31. De­

zember 1988 au8er Kraft. Da dies in keiner Weise der Ver­

einbarung entspricht. wAre der § 22a in die Ausnahmebestim­

mungen aufzunehmen. Es mü8te sonst verlangt werden. die Er­

rechnung und Zuteilung der Wohnbauf6rderungsmittel nicht im 

Flnanzausgleichsgeletz. sondern durch eigene gesetzliche 

Bestimmungen zu regeln. 
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2. Änd.rung d., BOckl.hluna'b.gOn'tlgung,g.,.tl" 1987 

(111. Ab,chnltt) 

Hl.1U i.t .nzum.rk.n, d.B n.ch Art. II d •• Bund •• g ••• tz •• vom 

10. Juni 1986, BGBl.Nr. 325/86 (Änd.rung d •• Kr.ditw ••• ng ••• t­

I"), .n.t.ll. d •• Wort •• -Kr.dltunt.rn.hmung- d •• Wort -B.nk­

zu v.rw.nd.n 1.t. 

3. Änd.rung d., Umw.lt- und W •••• rwlrt.ch.ft.fond.g ••• tz •• 

(IV. Ab.chnltt~ 

Zu § 2 Ab •. 1 Z 2 wird darauf hing.wies.n, daB die in der 

Verweisung angeführte Z 2 des § 7 Abs. 2 FAG 1985 mit Ablauf 

d.s 31. Dez.mb.r 1988 auBer Kraft tritt. 

4. Änd.rung des Wohnhaussani.rungsg.setz.s (VI. Abschnitt) 

Nach dem vorliegend.n Entwurf soll.n die §§ 4 bis 8 WSG, 

welche die Förd.rungsmittel, die leistungen des Bundes und die 

leistungen der linder zum Gegenstand hab.n, entfallen. Dies 

würde bedeut.n, daB der Bund ab 1. Jänner 1988 keine leistung 

mehr .rbringt. V.r.inbart war jedoch, daB die l.istungen des 

Bund.s nach d.m Wohnhaussani.rungsg.s.tz bis zur .ndgültig.n 

Abstattung w.iterlaufen. Das bed.utet, da8 zwar die fOr die 

Jahre 1988 bis 1990 vorgesehenen Anhebungen der leistungen des 

Bundes um je 10 Mio. S nicht mehr zum Tragen kommen, jedoch 

über einen Zeitraum von 10 Jahren ein. stufenweise Abschich­

tung erfolgt. 

§ 5 WSG dOrf te dah.r nicht entfallen, sondern wire lediglich 

dahing.h.nd zu mOdifizi.r.n, daß .ich di. im Jahr. 1987 auf 

insg.samt 160 Hio. S b.laufend.n Bundesmitt.l ab 1988 jährlich 

um 16 Hl0. S r.duzier.n. 

Hin.ichtlich der Zitierungen im Art. II wird angemerkt. daß 

§ 7 Ab •. 2 WSG nach dem Entwurf mit Ablauf des 31. Dezember 

1987 au8er Kraft treten soll. 
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Gegen die Qbrigen Be.timmungen be.teht kein Einwand. 

Unter einem werden 2~ Au.fertigungen die.er Stellungnahme dem 

Prlsidlum de. Nationalrates übermittelt. 

Für den Land samt.direktor: 

Dr. elachl 
Haglstratsvizedirektor 
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